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daß in dessen Entstehung gegen sie mit Confiscation ihres Vermögens und sonsten nach Maas de/ - l
rer Landes / Verordnungen verfahren werden soll. Cassel den 12. Iulii 1763- E. r. Koben.

in. Verpacht- Sachen.
1) Nachdem die Adeliche von Boyneburgische Guther zu Wichmaushausen, Bischhansen und Landen-

dach künftigen Dienstag den 6. Septembr dieses laufenden 1768. Jahres allhier in Wichmannshau
sen an den Meistbietenden auf 6 Jahr lang verpachtet werden sollen; So wird solches jedermannig-
lich hierdurch bekannt gemacht, damit diejenige, welche diese Guther zu pachten gesonnen sind, sich
Tages vorhero bey der verwittibten Frau Cammerherrin von Boyneburg angeben und die Conditio,
ncs vernehmen, nach einem in Termino gethanen Gebott aber weitere Verfügung abwarten sollen.

Wichmannshausen den Z. Aug. 1768- Theophilus Becker, D. vig. Commissionis.

IV. Citatio Creditorum.

3) Nachdem Jacob Schelhase znKirchhosbach mit sovielen Bañiv-Schulden beladen ist, daß aufNach-
suchen dessen Credkotum ohnlättgst seine Guther verkauft worden, die daraus gelösete Gelder aber
zu Tilgung seiner Schnlden-Last nicht anreichig zu seyn scheinen; Und dann derselbe bey Fürstlichem
Amt allhier nachgesucht, seine sämtliche Credkores edictaiker zu ckken und mit denselben die Güte
ZU remiren, diesemnächst aber in Entstehung eines Vergleichs, was sich zu Rechts gebühret, weiter
zu verfügen: Alß wird dieses zu jedermanns Wissenschaft bekannt gemacht, damit diejenigen, wel
che an ermeldtem Jacob Schelhasen etwas zu fordern haben, in TeraniaáDen qo. Aug. a. c. Morgens

8 Uhr, als welcher hiermit ein - für allemal darzn anberahmt wird , vor Fürstlichem Amte allhier
erscheinen, ihre Forderungen liguidken , die Güte pflegest, in deren Entstehung aber rechtlichen
Verfahrens gewärtigen können, diejenigen hingegen, welche zu bestimmter Feit nicht erscheinen und *
ihre Forderungen nicht liquidkeit werden, haben sich alsdann der ohufehlbaren Prsectasion zu gewär
tigen. Bischhausen den 2z. Jul. 1768. (

3) Nachdem über des beym Hochlöbt. Leib-Dragoner-Regiment gestandenen nnnMehroaber verstor
benen General-Major Frautz vonDüfourths Nachlassenschaft, da selbige zur Befriedigung derer sich
bereits angegebenen Credkorum nicht anrcichend ist, ex oftkio der Goncurs erkannt, und daher^er-

: minus prarjudidalis ad liquidandum auf Donnerstag den 6. Octob. schierskünftig archerahmet worden:

So werden alle und jede Gredirores. welche an dieser Verlasserrschast ^u fordern haben, Kraft r
Dieses ein vor allemal vorgeladen, in obermeldeten Termino zu gewöhnlicher Zeit auf Fürstl-
Kriegs-Gollegii-Bxpedk-Stube in Person oder durch hinreichend Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre
zu haben vermeynte Forderungen gebührend zu liguidken und darauf rechtlichen Bescheids, im Aus
bleibungsfall aber der ohnfehtbaren lkLclullon und gänzlichen Abweisung von diesem Goncurs zu ge
wärtigen. Cassel den 2Z. Junii 1768. F 45 . Briegs-Collegium hierselbsten.

3) Es haben sich gegen den hiesigen Schutzjuden Leib Gnmpel so viele Credkores angegeben, daß zu 1
besorgen stehet, es möchten die Passiva die Activa übertreffen, und er hat selbst zu Abwendung derer
imperrkren Lxecurionen gebethen, sämtliche Gredirores zu PflegUNg der Güte zu cirken. Da NUN
hierzu ein Termin auf den IZ. Sept. anberaumet, als werden dessen sämtliche Gredirores edictaiker &amp;

sub prejudicio preciusi dürst, in prefixo vor hiesigem Fürstlichen Amte zu erscheinen, ihre Forderungen
zu Hquidireit, und in Entstehung der Güte zu gewärtigen, was sich zu Recht gebühret. Sontra den
z, Aug. 1768. .

V. Verkauf-Sachen.
i) Es wollen des verstorbenen Kramer Siemens und der verstorbenen Frau Capitain Hatzfeld hinter &gt;.

laffene Erben ihre allhier in der obersten Ziegengasse, zwischen dem Bürger und Huf-Schmitt Vs
geley und der Wittib Kochin, gelegene Behausung verkaufen, und sind bereits 1105 Rthlr. in Cassa
Mehrung darauf gebotten; Wer nun denen Minorennen zum Besten ein mehreres zu geben geson
neu, der wolle sich bey dem Hr. Stadt-Actuario Baier allhier in der UiilepNenstM ist des Nñthsr
Verwandten Hr Vechis Behausung melden. Cassel den 30. Jul. 3768.


